
einmalig Jahresbeitrag

  

1. Vollmitgliedschaft

1.1 Aufnahmegebühr  

 Vollmitglied € 1.500,00

1.2 Investitionsumlage  

 Zahlung im Eintrittsjahr € 5.000,00

 ALTERNATIV:  Ratenzahlung *) zu 10 Jahresraten à  € 510,00

1.3 Mitgliedsbeitrag

 Vollmitglied  € 1.690,00

 Familienmitglied  € 1.490,00

1.4. Sonderkonditionen 2026 "70 Jahre NGCD"

Aufnahmegebühr (70%) € 1.050,00

Investitionsumlage - Zahlung im Eintrittsjahr € 5.000,00

ALTERNATIV:  Ratenzahlung *) zu 10 Jahresraten à  € 510,00

Beitrag Vollmitglied (70%, erstes volles Beitragsjahr) € 1.183,00

Beitrag Familienmitglied (70%, erstes volles Beitragsjahr) € 1.043,00

2. Juniorenmitgliedschaft 30 bis 34 Jahre

2.1 Aufnahmegebühr  

 fällig im Eintrittsjahr € 1.500,00

 ALTERNATIV: Ratenzahlung *) zu 3 Jahresraten à € 500,00

2.2  Investitionsumlage

 bis max. 35 Jahre gestundet

 Zahlung mit 30, spätestens 35 Jahren € 5.000,00

 ALTERNATIV mit 35 Jahren:  Ratenzahlung *) zu 10 Jahresraten à € 510,00

2.3 Mitgliedsbeitrag

 jährliche Zahlung € 1.150,00

3. Seniorenmitgliedschaft ab 65 Jahren

3.1 Aufnahmegebühr

 fällig im Eintrittsjahr € 1.500,00

3.2 Investitionsumlage

 Zahlung bei Eintritt € 5.000,00

 
ALTERNATIV: Ratenzahlung zu 10 Jahresraten (bei vorzeitigem Ausscheiden / 

Statusänderung werden die noch offenen Raten NICHT mehr eingefordert)
€ 510,00

3.3 Mitgliedsbeitrag  

 jährliche Zahlung € 1.690,00

4. Mitgliedschaft auf Zeit (Jahresmitgliedschaft)

4.1 Aufnahmegebühr € 0,00

4.2 Investitionsumlage € 0,00

4.3 Mitgliedsbeitrag

 
1. bis 3. Jahr (inkl. anrechenbare, anteilige Investitionsumlage i. H. von 500,- 

€)
  

 Vollmitglied € 2.390,00

 Familienmitglied € 2.190,00

 
ab dem 4. Jahr (inkl. anrechenbare, anteilige Investitionsumlage i. H. von 

500,- €)
 

 Vollmitglied € 2.890,00

 Familienmitglied € 2.690,00

            Aufnahme- und Beitragsordnung

Ordentliche Mitgliedschaft - mit Verzehrpauschale -

                          Formen der Mitgliedschaft
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5. 

5.1 Aufnahmegebühr

 Kinder von Clubmitgliedern (fällig nach 3-jähriger Probezeit)

 Kinder/Jugendliche ohne Eltern im Club (fällig nach 1-jähriger Probezeit)

5.2 Investitionsumlage (fällig ab Eintritt in Juniorenmitgliedschaft, siehe 2.2) € 5.000,00  

5.3 Mitgliedsbeitrag Kinder/Jugendliche von Clubmitgliedern

Bambini (0-6 Jahre) € 50,00

 unter 19 Jahre (7-18 Jahre) € 230,00

 19 bis 29 Jahre € 440,00

5.4 Mitgliedsbeitrag Kinder/Jugendliche ohne Eltern im Club  

 unter 19 Jahre € 335,00

 19 bis 29 Jahre € 545,00

6. Schnuppermitgliedschaft (3 Monate volles Spielrecht, Start jederzeit) € 650,00

7. Zweitmitgliedschaft zzgl. Verbandsbeitrag € 1.540,00

8. Auswärtige Mitgliedschaft € 440,00

9. Passive Mitgliedschaft € 310,00

10. Verzehrpauschale (nur für ordentliche Mitgliedschaften) € 400,00

11. Garderobenschrank € 30,00

12. Stellplatz Golfwagen € 30,00

13. Stellplatz elektr. Golfwagen € 95,00

14. BagTag € 15,00

zu 2. *) Bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem NGCD werden die noch offenen Raten in einer Summe fällig.

> Der Einzug der Verzehrpauschale erfolgt im Namen und für Rechnung der Gastronomie. Die Anwendungsregularien

 sind bitte zu beachten.

> Kündigungsfristen: 

1. ordentliche Mitgliedschaften - schriftlich 6 Monate zum Jahresende

 2. Kinder/Jugendliche/Studenten/Azubis, passive, auswärtige und Zweitmitgliedschaften - schriftlich 1 Monat zum 

 Jahresende; Zeit-Mitgliedschaften enden durch Zeitablauf, wenn keine anderslautende Mitteilung eingeht.

> Der Wechsel von einer Form der Mitgliedschaft in eine andere erfolgt mit einer Frist von 1 Monat zum Jahresende.

> Erreicht ein Mitglied eine Altersgrenze, so gilt der neue Beitrag gemäß Beitragsordnung in dem Jahr, 

in dem das Alter erreicht wird.

> Außerordentliche Mitglieder haben kein Stimmrecht in der ordentlichen Mitgliederversammlung.

> Alle Mitglieder ab dem 21. Lebensjahr zahlen einen Verbandsbeitrag von 33,00 EUR.

Weitere Informationen finden Sie in der Satzung und in der Geschäftsordnung des Niederrheinischen Golfclubs e.V. Duisburg.

Hinweise:

Außerordentliche Mitgliedschaft  - ohne Verzehrpauschale -

Sonstiges

Kinder- und Jugendmitgliedschaft / Studenten / Auszubildende

Sonstige außerordentliche Mitglieder - ohne Verzehrpauschale -

entfällt bei Eintritt vor dem 18. Lj

entfällt bei Eintritt vor dem 18. Lj
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